
 

 
 
 
Meldung § 4a Parteiengesetz 2012 – Nationalratswahl 2024 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung gem. § 4a Parteiengesetz gibt die Kammer der 
Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen bekannt, dass im Zeitraum zwischen dem Stichtag der 
Wahl (9.7.2024) und dem Wahltag der Nationalratswahl (29.09.2024), keine über den gewöhnlichen 
Betrieb hinausgehenden Aufwendungen getätigt wurden. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Mag. Herbert Houf e.h.      Dr. Gerald Klement e.h. 
(Präsident)        (Kammerdirektor) 

 
elektronisch gefertigt 

 

 

10.10.2024 

An: 
Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft  
BMAW-W-VI/8 (Kammern und 
Genossenschaftsverbände)  
z.Hd. Herrn Dr. Anton Bernbacher  
Stubenring 1  
1010 Wien 
 
Per E-Mail: Anton.Bernbacher@bmaw.gv.at 
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